
Vorpommern, Rheinhessen,
Sachsen sowie Sachsen-Anhalt
an Schulungsmaßnahmen zur
SHK-Fachkraft bzw. zum „SHK-
Fachbetrieb für Hygiene und
Sicherheit in der Trinkwasser-
Installation“ teilnehmen. Das
Ergebnis dieser Weiterbildung:
Mitarbeiter und Betriebe wer-
den sensibilisiert und kennen
die hygienischen Gründe für
kontaminierte Trinkwasser-In-
stallationen. Darüber hinaus
sind sie fachlich ausgebildet, die
technischen Maßnahmen zur
Behebung der Probleme durch-
zuführen. 
Die hygienischen Anforderun-
gen der Trinkwasserverordnung
bieten SHK-Fachbetrieben eine
zusätzliche Chance, das Dienst-
leistungsangebot zu erweitern.
Hintergründe zu diesem Ange-
bot, das in Niedersachsen in en-
ger Zusammenarbeit mit dem
Landesgesundheitsamt durch-
geführt wird, erfuhr die SBZ-
Redaktion für die Serie „Drei
Fragen an...“ von Dr. Roland

Suchenwirth, Abteilungsleiter
Umwelthygiene im niedersäch-
sischen Landesgesundheitsamt
in Hannover.

SBZ: Warum haben Sie im nie-
dersächsischen Landesgesund-
heitsamt den Kontakt zu den
SHK-Betrieben gesucht?
Suchenwirth: Gesundheitsäm-
ter haben hohen Sachverstand
in punkto Hygiene, beim Kennt-
nisstand über die Haustechnik
besteht noch Nachholbedarf.
Bei den SHK-Betrieben ist dies
umgekehrt, deshalb können
beide Seiten voneinander ler-
nen. In der Vergangenheit
sprach man aber sehr wenig
miteinander. Es schien eine
Mauer zwischen diesen wichti-
gen Partnern zu existieren.
Schulungsmaßnahmen bewir-
ken jetzt, dass der Sachverstand
auf beiden Seiten angehoben
wird. Gesundheitsämter und
SHK-Betriebe lernen, dass der
gegenseitige Austausch für bei-
de Seiten Vorteile bringt.

SBZ: Welche Vorteile resultie-
ren daraus? 
Suchenwirth: Als problematisch
gelten bei den Gesundheitsäm-
tern nicht die großen öffentli-
chen Gebäude wie etwa Alten-
heime oder Krankenhäuser.
Dort finden auch regelmäßig
Kontrollen statt. Vielmehr ist es
das graue Feld der zahlreichen
privaten Wohnhäuser. In die-
sem Bereich wird das Gesund-
heitsamt ja nur dann aktiv,
wenn Probleme z. B. durch
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Krankheitsfälle offenbar wer-
den – im Gegensatz zum ge-
schulten SHK-Betrieb, der sei-
nen Kunden den Trinkwasser-
Check zur Vorsorge anbieten
kann. Der öffentliche Gesund-
heitsdienst begrüßt es, wenn
durch den Trinkwasser-Check
die Hygiene-Qualität insbeson-
dere der privaten Trinkwasser-
anlagen verbessert wird.

SBZ: Was halten Sie von der
Handwerkersuche mit dem Leis-
tungsangebot Trinkwasser-
Check auf www.wasserwaerme
luft.de?
Suchenwirth: Für den öffentli-
chen Gesundheitsdienst ist es
natürlich eine Hilfe, wenn wir
einem Ratsuchenden eine Da-
tenbank nennen können, über
die er einen kompetenten Fach-
betrieb in seiner Nähe finden
kann. Mittlerweile sind es allein
in Niedersachsen über 300 ge-
schulte SHK-Betriebe. Ähnlich
hohe Zahlen findet man in an-
deren Bundesländern. TD

Zentralverbandsanitär
heizung

klima

Dr. Roland Suchenwirth vom
Landesgesundheitsamt Hannover

 Kachelofenbauertag 

Meister macht
Markenqualität
Für Fachleute des Ofen- und
Luftheizungsbauerhandwerks
gab es am 27./28. Mai in Wes-
terland auf Sylt ein wichtiges
Branchentreffen: der Kachel-
ofenbauertag 2005. Fragen
nach der Marktentwicklung des
Kachelofens und Diskussionen
um die Novellierung der Aus-
bildungsverordnung sowie zum
aktuellen Stand der Technik wa-
ren wichtige Punkte der Ta-
gung. Vorgestellt wurden In-
halte der neuen Fachregeln, die
voraussichtlich ab 2006 gelten
und erstmalig auch Flächenhei-
zungen, Kachelherde, Backöfen
und Hypokaustensysteme bein-
halten. Ob es sich bei Kachel-
öfen, Kaminen oder Kaminöfen
um Handelsmarken oder um ei-
nen bestimmten Hersteller han-
dele, habe beim Endverwender
längst nicht die Bedeutung wie

bei Heizkesseln, wurde durch
zahlreiche Wortbeiträge deut-
lich. Vielmehr sei es die indivi-
duelle Gestaltung eines Kachel-
ofens durch den Meisterbetrieb,
die dem Heizsystem ein un-
verwechselbares Gesicht verlei-
he, unterstrich ZVSHK-Haupt-
geschäftsführer Michael von
Bock und Polach. Für das Fort-
bestehen dieses traditionsrei-

chen Handwerks sieht er alle
Möglichkeiten gegeben: „Der
Beruf des Ofen- und Lufthei-
zungsbauers ist besonders für
junge Menschen geeignet, die
kreativ, handwerklich geschickt
und künstlerisch begabt sind.
Mit der Aktualisierung des Re-
gelwerks legen wir jetzt die
Grundlagen, um den Nach-
wuchs auch weiterhin für die-

ses faszinierende Handwerk zu
gewinnen“, sagte er vor 75 Ta-
gungsteilnehmern. Zu den
Schwerpunkten der neuen Aus-
bildungsverordnung, die auf
drei Jahre angelegt ist und vor-
aussichtlich Mitte 2006 in Kraft
treten wird, gehören ein konse-
quentes Qualitätsmanagement
und ein nachhaltiger Umwelt-
schutz. 

 TRGI 

Gasraumheizer bis
2009 aufstellbar
Für das DVGW-Arbeitsblatt G
600 Technische Regeln für Gas-
Installationen (DVGW-TRGI
86/96) ergibt sich eine Ände-
rung, die sich auf die Aufstel-
lung von Außenwand-Gas-
raumheizern bezieht und eine
zeitliche Befristung bis Ende
2009 vorsieht. Der neue Text
zum Abschnitt 5.6.4.5.2 lautet
wie folgt (Textänderung unter-

Zum Kachelofenbauertag kamen Ende Mai 75 Teilnehmer nach Sylt
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strichen): „Bei Außenwand-
Raumheizern ist ein Abstand
nach den Seiten zu Fenstern
nicht erforderlich und es genügt
ein Abstand nach oben (von der
Abgasmündung bis zur Unter-
kante des zu öffnenden Fens-
terrahmens) von 0,3 m, wenn
die Raumheizer folgende Be-
dingungen einhalten: Bei Nenn-
wärmebelastung mit dem Prüf-
gas G 20 darf der Stickstoff-
oxidgehalt (NOx) im luftfreien,
trockenen Abgas 150 mg/kWh
und der Kohlenmonoxidgehalt
(CO) im luftfreien, trockenen
Abgas 100 mg/kWh nicht über-
schreiten (Nachweis durch von
der Prüfstelle bestätigte Ein-
bauanleitung des Herstellers).“
Unbeschadet dieser Abstands-
regelung muss für jede Abgas-
mündung eine Fassadenfläche
von mindestens 16 m2 zur Ver-
fügung stehen. Ferner ist es un-
zulässig, mehr als vier Abgas-
mündungen übereinander an-
zuordnen.
Diese Änderungen stellen klar,
dass die Abstände zu Lüftungs-
öffnungen nach Abschnitt
5.6.4.5.1 einzuhalten sind und
dass die Neuinstallationsmög-
lichkeit von AW-Raumheizern
mit dem Datum 31. 12. 2009
befristet ist. Hinsichtlich des Be-
triebes installierter Geräte oder
eines eventuellen Austausches
innerhalb der Bestandsschutzre-
gelung besteht keine formale
Befristung.

 Trinkwasserinstallation 

Betriebsanleitung
für Betreiber
Um eine Trinkwasseranlage
werkvertraglich ordnungs-
gemäß neu zu erstellen, sind
nicht nur die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik
maßgebend. Es gilt auch die Er-
füllung der VOB Teil C, die im
Rahmen der Ausführung vor-
gibt, dass Unterlagen (z. B. Pro-
tokolle und Anleitungen) mit-
geliefert werden und dass das
Bedienungs- und Wartungsper-
sonal einzuweisen ist. Es dürfte
daher zum Selbstverständnis ei-

nes SHK-Fachbetriebes gehö-
ren, dass bei der Abnahme und
Übergabe an den Betreiber das
Überreichen von Betriebsanlei-
tungen dazu gehört. Alles We-
sentliche für den ordnungs-
gemäßen Betrieb einer Trink-
wasseranlage hat der ZVSHK in
einem neuen Anleitungsheft im
Format DIN A4 zusammen ge-
stellt. Diese 22-seitige Betriebs-
anleitung ist unter der Bestell-
nummer T87 beim zuständigen
SHK-Landesverband zum Net-
to-Preis von 5,20 Euro erhält-
lich oder kann beim ZVSHK in
St. Augustin bezogen werden
(Telefax: 0 22 41-2 13 51).
Nicht-Mitglieder zahlen für die
Mindestabnahme von fünf
Stück netto 32,50 Euro.

 Software 

Elektronische
Visitenkarte
Die ersten 125 Exemplare der
ZVSHK-Software „Bankenge-
rechte Unternehmenspräsenta-
tion“ konnten bis Ende Mai
ausgeliefert werden. Die Nach-

frage ist verständlich, denn auf
Seiten der Banken will man aus-
sagekräftige Zahlen und Fakten
über ein Handwerksunterneh-
men sehen, bevor Entscheidun-
gen über Kreditrahmen gefällt
werden. Mit dem neuen Pro-
gramm auf CD-ROM gibt der
ZV den Mitgliedsbetrieben der
Verbandsorganisation die Mög-
lichkeit, dass ein aufschlussrei-
ches Unternehmensprofil in
kleinem oder großem Umfang
erstellt werden kann. Doch
nicht nur das: Als internes In-
strument vermag diese EDV
auch die Funktion eines Früh-
warnsystems zu übernehmen,
denn stets lässt sich durch den
so genannten Insolvenz-Check
der eigene wirtschaftliche Sta-
tus samt Zahlungsfähigkeit ab-
lesen. Das Programm ist aus-
schließlich für Mitglieder der
SHK-Organisation bestimmt
und beim ZVSHK für netto 59
Euro zu beziehen. Unter
www.bankengerechtepraesenta
tion.de findet man auch Infos
im Web.

 Kundenmagazin 

Lust machende
Botschaften
Der ZVSHK hat für dieses Jahr
erstmalig das Kundenmagazin
„wasserwärmeluft“ erstellt. Es
soll die Kompetenz des SHK-
Fachbetriebes verdeutlichen
und Verbrauchern Lust aufs
neue Bad und auf moderne
Haustechnik machen. Dazu gibt
es fünf Kapitel: Unter der Über-
schrift Augenblicke werden ak-
tuelle und zukünftige Trends
vorgestellt. Wasserwelt, der
zweite Abschnitt, zeigt neue Bä-
der. Im Kapitel Wohnfühlen fin-
det der Leser Wissenswertes
rund um das Thema Heizen und
der Schwerpunkt Sonnenzeit
widmet sich erneuerbaren
Energien. Selbstsicher heißt das
fünfte Kapitel und berichtet
über die Vorteile der Smart-
house-Technik. Fürs Handling
dazu ein paar Tipps: 
* Jedes Exemplar sollte einen
sauberen Firmenaufdruck erhal-

ten. Schräge, schlecht lesbare
oder gar verwischte Stempe-
lungen sind Botschaften, die
vom Kunden negativ wahrge-
nommen werden. Am besten:
Adressaufkleber verwenden.
* Es sollten nur wenige Exem-
plare auf der Theke oder in der
Ausstellung liegen. Studien ha-
ben ergeben, dass Kunden ein-
zelne Exemplare wertiger emp-
finden als einen Stapel und
dann eher zugreifen.

* Auch Kundendienst-Monteu-
re sollten stets einige Magazine
in einer geschützten Mappe im
Fahrzeug haben. 
Das 32-seitige SHK-Kundenma-
gazin ist Innungsbetrieben vor-
behalten und kann beim ZVSHK
oder im SHK Online-Shop von
www.wasserwaermeluft.de (in-
terner Bereich) bestellt werden.
Die Netto-Kosten betragen für
50 Exemplare 10 Euro, für 100
Exemplare 18 und für 250 Ex-
emplare 45 Euro.
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Das neue Kundenmagazin: Macht
Lust aufs Bad und Haustechnik

Auf 22 Seiten lassen sich dem
Betreiber einer Trinkwasseran-
lage wichtige Informationen an
die Hand geben

Das Programm für die Banken-
präsentation

…Termine …Fakten 
…Informationen

2006, Würzburg
13. Klempnertag mit Ver-
leihung Architekturpreis

Metalldächer und Fassaden

Telefon (0 22 41) 9 29 90
Telefax (0 22 41) 2 13 51
info@zentralverband-shk.de
www.wasserwaermeluft.de


